
BA Steglitz-Zehlendorf 05.10.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 
 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 05.10.2021 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Beschluss-Nr. 188/V vom 19.07.2017 

Bewohnerparkzone Region S-Bahnhof Lichterfelde-Süd 

Drucksachen-Nr. 0240/V   

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der 
Bezirksverordnetenversammlung die beigefügte Vorlage 
zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die 
Bezirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: ./. 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abt. Immobilien, Umwelt und Tiefbau 05.10.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 188/V vom 19.07.2017 

Bewohnerparkzone Region S-Bahnhof Lichterfelde-Süd 

Drucksachen-Nr. 0240/V  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 19.07.2017 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Das Bezirksamt wird gebeten zu prüfen, ob von Montag-Freitag in der Zeit von 10-17:00 Uhr 

im Bereich Westfalenring (zwischen Holtheimer Weg und Ahlener Weg), Holtheimer Weg, 

Ahlener Weg, Fürstenstraße bis zur Einmündung Steinmetzstraße eine Bewohnerparkzone 

eingerichtet werden kann.“ 

Hierzu wird berichtet:  

Wie Beobachtungen vor Ort ergaben, stehen in den genannten Straßen sowie insbesondere 
in den angrenzenden Straßen auch tagsüber freie Parkplätze zur Verfügung. Somit ist es auch 
Anwohnenden, die teilweise über einen eigenen Stellplatz auf dem Privatgrundstück verfügen, 
möglich, in fußläufiger Entfernung zum Wohnort einen freien Stellplatz zu finden. Die 
festgestellten Gegebenheiten vor Ort entsprechen daher nicht den in § 45 Abs. 1b Nr. 2a der 
Straßenverkehrsordnung festgelegten Grundvoraussetzungen zur Einrichtung von 
Reservierungen von Parkmöglichkeiten für Bewohner von Quartieren (Bewohnerparkzone). 

 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

 

 

Cerstin Richter-Kotowski      Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 
 

 


